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 Herzlich Willkommen!
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Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

geschäftsführender Gesellschafter der
Siart + Team Treuhand GmbH

Sachverständiger zu den Themen: 
� Kalkulation und Kostenrechnung
� Buchführung, Bilanzierung und Rechnungsabschluss
� Buch- und Rechnungsprüfung
� Steuerberatung
� Wirtschaftsprüfung
� Unternehmensbewertung und Ertragsberechnung
� Überschuldung und Liquiditätsplanung
� Anfechtungsgutachten
� Finanzstrafsachen 

Mag. Rudolf Siart
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Themenübersicht

Änderungen der Lohnverrechnung
� Sozialversicherungsanmeldung vor Arbeitsantritt
� Reisekosten
� Arbeitszeiten
� Schwerarbeitsmeldung

Aufzeichnungen
� Arbeitsaufzeichnungen: Was ist zu beachten?
� Buchhaltungsarchiv: Was muss wie lange aufgehoben 

werden?
� Barbewegungsverordnung in Kraft: Klarstellungen
� Fahrtenbuch: Was ist zu beachten?
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Themenübersicht

Förderungen
� Förderungen für Neugründungen
� Nahversorgungsaktion der Stadt Wien

Neuigkeiten und Wissenswertes
� Ausdehnung der „Abfertigung Neu“
� Berufskleidung von Ärzten
� Entlassungsgrund: Private Gespräche am Arbeitsplatz
� Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden
� In-Sich-Geschäfte mit der eigenen GmbH
� Vorsteuerabzugsverbot beim Mieter bei Fehlen der

UID-Nummer des Vermieters
� Vorsorgevollmacht



Änderungen
der

Lohnverrechnung
� Sozialversicherungsanmeldung

vor Arbeitsantritt
� Reisekosten
� Arbeitszeiten
� Schwerarbeitsmeldung
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Sozialversicherungsanmeldung vor Arbeitsantritt

�Wann?
���� Ab 1. Jänner 2008 in ganz Österreich

�Warum?
���� Bekämpfung der Schwarzarbeit

�Wie?
���� Zweistufige Anmeldung
� Mindestangaben- /Aviso- Anmeldung

(vor Arbeitsantritt)
� Vollmeldung

(innerhalb von sieben Tagen ab Beginn der 
Pflichtversicherung)
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Sozialversicherungsanmeldung vor Arbeitsantritt

1. Mindestanmeldung
� Dienstgeberkontonummer
� Familienname, Vorname(n) und Versicherungsnummern 

bzw. Geburtsdatum
� Ort und Tag der Beschäftigungsaufnahme
� Tag des Beginns der Beitragszahlung zur

„Abfertigung Neu“

2. Vollmeldung
� Vervollständigung der Angaben
� Abmeldung nicht mehr beschäftigter Personen
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Sozialversicherungsanmeldung vor Arbeitsantritt

Weiteres Vorgehen:

� Mitarbeiter erscheint nicht
Stornomeldung an die Gebietskrankenkasse, um die 
Anmeldung rückgängig zu machen

� Ordnungsgemäßer Arbeitsantritt
Weiterleitung des an die Gebietskrankenkasse gesendeten 
Fax an Siart und Team Treuhand

� Vollmeldung via Elda



08.11.2007

INFOTALK

www.siart.at 10 von 59



08.11.2007

INFOTALK

www.siart.at 11 von 59

Änderung bei der Lohnverrechnung
Reisekosten

� Kilometergelder
bis zu EUR 0,38/km und EUR 0,05 pro Mitfahrer

NEU ab 1.1.2008:
�Auszahlung des Kilometergeldes über

30.000 km jährlich immer steuerpflichtig.
�Kilometergelder für Dienstreisen von der Wohnung si nd 

steuerpflichtig, sobald die Fahrten zur neuen Arbei tsstätte 
nicht mehr überwiegen ���� Pendlerpauschale

�Steuerfreiheit von Fahrten zu Baustellen/Montagetät igkeiten 
bis 31.12.2008

�Dienstreise im Fernbereich (> 120km)
���� Fahrtkosten für eine Familienheimfahrt pro Woche 
steuerfrei (arbeitsfreier Tag)
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Reisekosten

� Taggelder für Inlandsdienstreisen (EUR 26,40)

���� Ab 1.1.2008 besteht freie Wahl zwischen folgenden 
Abrechnungsvarianten:

�24-Stunden-Regelung

�Kalendertagsregelung (im Allgemeinen vorteilhafter)

� Taggelder für Auslandsdienstreisen

�Anpassung der bisher geltenden Drittel-Regelung an Zwölftel-
Regelung (pro angefangene Stunde wird
1/12 des Tagsatzes verrechnet)

�Freie Wahl zwischen 24-Stunden und Kalendertagsregelung
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Reisekosten

Beispiel: Abrechnungsvarianten
Herr Maier ist von Montag (14 Uhr) bis Dienstag (15 Uhr) dienstlich 
unterwegs. Die Dienstreise dauert somit 25 Stunden.

� 24-Stunden-Regelung
Montag 14:00 bis Dienstag 14:00 = 12 Stunden ���� 1x volles Taggeld
Dienstag 14:00 bis 15:00 = 1 Stunde ���� 1/12 des Taggeldes
steuerfreier Betrag: 26,40*13/12 = EUR 28,60

� Kalendertagsregelung
Montag: 14 Uhr bis Mitternacht = 10 Stunden ���� 10/12
Dienstag: 0 Uhr bis 15 Uhr = 15 Stunden ���� 12/12 (volles Taggeld)
steuerfreier Betrag: 26,40*22/12 = EUR 48,40
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Reisekosten

� Zeitliche Grenzen der Dienstreise

Ab 1.1.2008 kann unabhängig von kollektivvertraglichen 
Regelungen nur mehr für die im Gesetz verankerten 
Zeiträume steuerfreies Taggeld ausbezahlt werden:

� 5 Tage: durchgehender (Mo. bis Fr.) oder regelmäßig 
wiederkehrender Einsatz (Montags, jeden Mo. und Mi.).

� 15 Tage: bei wiederkehrendem, aber nicht regelmäßigem Einsatz

� 6 Monate : bei Taggeldern im Fernbereich (> 120km). Bei 
Unterbrechungen dürfen insgesamt 183 Tage (= 1/2 Jahr) steuerfrei 
ausbezahlt werden.
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Reisekosten

� Zeitliche Grenzen der Dienstreise

Achtung :
Zeitlich unbegrenzte(!) Auszahlung von Taggeldern  bei 
Vorliegen einer Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber 
seinen Mitarbeitern bei folgenden Tätigkeiten möglich:
� Arbeitskräfteüberlassung
� Außendienst
� Baustellen- und Montagetätigkeit
� Fahrtätigkeiten (Zustelldienste, Taxifahrten,...)
� Vorübergehende Tätigkeiten in einer anderen politischen 

Gemeinde
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Arbeitszeiten

Unverändert:
� Tägliche Normalarbeitszeit: 8 Stunden
� Wöchentliche Normalarbeitszeit: 40 Stunden

Mögliche kollektivvertragliche Regelungen ab 1.1.20 08:
� Tägliche Normalarbeitszeit: 10 Stunden
� Ausdehnung der wöchentlichen Normalarbeitszeit

� auf bis zu 50 Stunden (Durchrechnungszeitraum: 8 Wochen)
� auf bis zu 48 Stunden (Durchrechnungszeitraum: max. 52 Wochen)
� (möglich: unveränderte Normalarbeitszeit von 40 Stunden)

Durchschnittliche Normalarbeitszeit (40 Stunden pro Woche) muss 
innerhalb des Durchrechnungszeitraums eingehalten werden.
Keine Überstundenzuschläge , da die (erhöhte) Normalarbeitszeit nicht 
überschritten wird.
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Arbeitszeiten

Die 4- Tage- Woche:
Verteilung der gesamten Wochenarbeitszeit auf vier Tage
� Tägliche Normalarbeitszeit von 10 Stunden
� die vier Arbeitstage dürfen getrennt werden

(zB Mo/Di sowie Do/Fr)

Einführung durch…
�Betriebsrat
� schriftliche Vereinbarung mit einzelnen oder allen Mitarbeitern
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Arbeitszeiten

12- Stunden- Tag & 60- Stunden Woche

� Zulässig bei vorübergehend(!) auftretendem besonderen 
Arbeitsbedarf

� auch für Betriebe ohne Betriebsrat möglich
� Vereinbarung mit einzelnen Mitarbeitern

�Wichtig: Lehnt ein Mitarbeiter ab, dürfen ihm daraus keine 
Nachteile entstehen!
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Arbeitszeiten

Zuschläge für Mehrarbeitsstunden bei Teilzeitarbeit
� Teilzeitarbeit :

geringere Wochenarbeitszeit als gesetzliche oder kollektivvertragliche 
Normalarbeitszeit

� Mehrarbeit :
Arbeitsleistung über vereinbartes Arbeitszeitausmaß hinaus

� Änderungen per 1.1.2008:
�25%iger Zuschlag für Mehrarbeit , außer diese Arbeitszeiten werden 

innerhalb von drei Monaten mittels 1:1 Zeitausgleich verwendet. 
Zuschlagsfreie Überstunden des Kollektivvertrages gelten auch für 
geringfügig Angestellte (zB bis zu 5h pro Monat ohne Zuschlag).

�Änderungen des Arbeitsausmaßes müssen schriftlich festgehalten 
werden! ���� Vorsorge durch schriftliche Änderung des 
Dienstvertrages oder des Dienstzettels
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Änderung bei der Lohnverrechnung
Schwerarbeitsmeldung

� Definition „Schwerarbeit“ (früherer Pensionsantritt)
Energieverbrauch während eines achtstündigen Arbeitstages:
�Männer: ≥ 2.000 kcal

�Frauen: ≥ 1.400 kcal

� zu übermittelnde Daten :
�Alle Tätigkeiten, die Schwerarbeit anzeigen könnten
�Namen und Sozialversicherungsnummern der diese 

Tätigkeiten verrichtenden Personen
�Dauer der Schwerarbeit (Beginn, geleistete Wochenstunden)

Meldung der Schwerarbeitstätigkeiten 2007
von 1. Jänner bis 29. Februar 2008!
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Aufzeichnungen
� Arbeitsaufzeichnungen: Was ist zu beachten?
� Buchhaltungsarchiv:

Was muss wie lange aufgehoben werden?
� Barbewegungsverordnung in Kraft: Klarstellungen
� Fahrtenbuch: Was ist zu beachten?
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Aufzeichnungen
Arbeitsaufzeichnungen

Festzuhalten sind:
�Beginn und Ende der tatsächlichen Arbeitszeit
�Ruhepausen

Vorteile:
�Gewissheit über gehaltene Überstunden
� keine Schwierigkeiten mit dem Arbeitsinspektorat
� Einsicht muss gewährt werden, ansonsten

Möglichkeit der Verhängung einer Geldstrafe
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Aufzeichnungen
Buchhaltungsarchiv

�Aufbewahrungspflicht für alle Buchhaltungsunterlagen und 
Aufzeichnungen � alle Unterlagen für die Abgabenerhebung

�Dauer der Aufbewahrung:
- sieben Jahre

(� Unterlagen aus 2000 ab 1.1.2008 nicht mehr benötigt)
- länger, falls ein anhängiges Verfahren läuft
- aus Haftungsgründen längere Aufbewahrung vorteilhaft

� elektronische Aufbewahrung
vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftsgetreue
Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungspflicht

� Fehlende Bücher und Aufzeichnungen :
� Schätzung der Grundlagen durch die Abgabenbehörde
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Aufzeichnungen
Barbewegungsverordnung: Klarstellungen

�Einzelaufzeichnungspflicht bei pauschaler Gewinnermittlung 
für nicht pauschal ermittelte Größen

� Zulässige Aufzeichnungsmittel: Streifen von elektronischen 
Tischrechnern/Registrierkassen

�Erfassung von Zahlung mittels Kredit- /Bankomatkarte wie 
Barbewegungen

�Strichlisten alleine nicht ausreichend; dienen bloß der 
Grundlagensicherung. Nur zulässig, wenn:
- Geschäftsfallbezogene Darstellung von Barbeträgen, Datum,

Bezug zu einem Geschäftsfall, Einzelpreis/Anzahl verkaufter Artikel
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Aufzeichnungen
Barbewegungsverordnung: Klarstellungen

�Bonverkauf: der Verkauf der Bons, nicht die Warenausgabe 
ist für die Aufzeichnungen entscheidend

�Gratisabgabe von Waren � Aufzeichnungen zur 
Nachverfolgung, wieviel verteilt worden ist.

�Verstoß gegen die Aufzeichnungspflicht
� Bücher und Aufzeichnungen haben nicht mehr die 
Vermutung der Richtigkeit

�Schätzungsberechtigung der Behörde bei Anlass zum Zweifel 
an der sachlichen Richtigkeit der Bücher
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Aufzeichnungen
Fahrtenbuch

� Zweck:
Fahrtkosten als Betriebskosten absetzbar

�Erfassung:
alle Fahrten, die aus Anlass einer Dienstreise mit dem 
eigenen Kraftfahrzeug zurückgelegt werden

� „Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch“:
- Datum, Ort, Zeit und Kilometerstand zu

Beginn und Ende der beruflichen Fahrt
- Dauer
- Zweck
- gefahrene Kilometer (Trennung: privat/beruflich)
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Aufzeichnungen
Fahrtenbuch

�Dokumentationserfordernisse

- Gewähr der Vollständig- und Richtigkeit

- Überprüfbarkeit der inhaltlichen Richtigkeit

- Führung in geschlossener Form (zB Bücher, Hefte,…)

- Keine Möglichkeit nachträglicher Manipulation

�Problematik Microsoft Excel

� nachträgliche Veränderung ohne Dokumentation möglich

� nicht nachvollziehbar, wann Aufzeichnungen erfolgt sind
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Aufzeichnungen
Fahrtenbuch

�Unser Tipp

- Händische Führung eines Fahrtenbuches

- Excel als Übersicht

oder

- Kauf eines Fahrtenbuch- Programms im Fachhandel



08.11.2007

INFOTALK

www.siart.at 30 von 59

Förderungen
�Förderungen für

Neugründungen
�Nahversorgungsaktion

der Stadt Wien
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Förderungen
Jungunternehmerförderung

� Institution : AWS (Austria Wirtschaftsservice)

� Informationen : www.awsg.at,  � (01) 501 75- 0
�Einreichung : über die Hausbank oder direkt bei der AWS

Förderung von
�Neugründungen
�Übernahmen
wirtschaftlich selbstständiger, gewerblicher,
kleiner Unternehmen
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Förderungen
Jungunternehmerförderung

Förderungskriterien
� Erstmalige wirtschaftliche selbstständige Tätigkeit

- Unternehmensgründung/-übernahme bis zu 3 Jahre vor 
Einreichung des Förderungsantrages zulässig

- „erstmalig“: in den letzten 5 Jahren keine wirtschaftlich 
selbstständige Tätigkeit ausgeführt

- Neugründung: Beteiligung von 25 %, Geschäftsführung
- Übernahme: Mehrheitsbeteiligung, dh > 50 % Anteil

� Bisherige Tätigkeit, Aufgabe einer unselbstständige n Tätigkeit
- Hinreichende persönliche Qualifikation
- keine (unselbstständige) Nebenbeschäftigung
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Förderungen
Jungunternehmerförderung

Förderungskriterien
� „Kleines Unternehmen“

< 50 Mitarbeiter
≤ EUR 10 Mio. Umsatz
≤ EUR 10 Mio. Bilanzsumme

� Förderbare Projekte/Kosten
- materielle und immaterielle Investitionen
- Übernahmekosten
- Betriebsmittel

Eigen- und fremdfinanzierte Projekte zulässig!
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Förderungen
Jungunternehmerförderung

Art und Umfang der Förderung

� Prämien (Zuschuss)

- maximale Höhe: 10 % (Prämienobergrenze: EUR 30.000)

- Auszahlung als Einmalbetrag , bei…

� fristgerechter Annahme des Förderangebotes
� Erfüllung der Auflagen
� Nachweis über den Abschluss des Gesamtprojekts
� Herstellung dieser Bedingungen innerhalb einer Frist von 2 Jahren
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Förderungen
Jungunternehmerförderung

Art und Umfang der Förderung
� Haftungsübernahme durch die AWS für

- Investitionskredite und Kredite zur Finanzierung vo n 
Unternehmensübernahmen : max. EUR 600.000, 80 %, 10 Jahre
� Haftungsentgelt: ab 0,6 % + 0,5% Bearbeitungsgebühr

- Betriebsmittelkredite : max. EUR 300.000, 80 %, 5 Jahre
� Haftungsentgelt: ab 2 % (risikoabhängig)

+ 0,5 % Bearbeitungsgebühr

Generell gilt: Ausgewogene Risikoteilung zwischen
AWS, Finanzinstitution und Unternehmen erforderlich.
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Förderungen
Jungunternehmerförderung

Nicht förderbare Kosten/Projekte (Auszug)

� Übernahmekosten (für bereits bestehende Investitionen)

� Fahrzeuge, die überwiegend Transportzwecken dienen

� Projekte ohne gesicherte Finanzierung

� Projekte, die vor Einreichung des Förderansuchens begonnen haben

� Projekte ohne plausible Erfolgschance oder ohne nachhaltige positive 
Auswirkung auf die Unternehmensentwicklung
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Förderungen
Nahversorgungsaktion der Stadt Wien

Ziel : Unterstützung des Wiener Kleingewerbes und Einzelha ndels 
durch Zuschüsse für zukunftssichernde Investitionen

Geförderter Personenkreis
� Durchführung einer an Konsumenten gerichteten unternehmerischen 

Tätigkeit mit Nahversorgungscharakter in Wien
� nicht im Einflussbereich der öffentlichen Hand stehend
� seit mindestens zwei Jahren bestehend und operativ tätig
� Mitarbeiter < 10 , Umsatz ≤ EUR 2 Mio., Bilanzsumme ≤ EUR 1,5 Mio.
� keine Insolvenzgefahr
� Abgabeverpflichtungen regelmäßig nachkommend
� Gewerbeberechtigung für bestimmte Branchen
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Förderungen
Nahversorgungsaktion der Stadt Wien

Aufrechte Gewerbeberechtigung für eine folgender Br anchen:
Bitte gehen Sie die Liste selbstständig durch , um zu sehen,

ob für Ihr Unternehmen die Möglichkeit besteht, von der 
Nahversorgungsaktion der Stadt Wien zu profitieren.

Bäcker, Bandagisten, Bekleidungs-/Textileinzelhandel (hier auch: Second Hand-Shops, 
Garn-/Handarbeitseinzelhandel, Nähzubehör und Wolle), Bodenleger, Bucheinzelhandel, 
Copy-Shops, Dachdecker, Drogisten, Einrichtungsfachhandel, Eiseneinzelhandel (inkl. 
Handel mit Glas-, Porzellan-, Keramik-, Haus- und Küchengeräten), Elektrotechniker, 
Elektrowareneinzelhandel, Fleischer, Fliesenleger, Floristen, Fotoeinzelhandel, gewerbliche 
Fotografen, Friseure, Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure, Gastronomie (Imbiss-Stube, 
Kaffeehaus, Gasthaus, Restaurant), Glaser, Goldschmiede, Heimwerker- und Bastelbedarf, 
Kaffeehäuser, Kleidermacher (inkl. Änderungsschneiderei), Konditoren/Zuckerbäcker, 
Kürschner, Lebensmitteleinzelhandel, Lederwareneinzelhandel, Maler, Marktfahrer, 
Marktviktualienhändler, Optiker, Papier-/Büroartikel-/Schreibwareneinzelhändler, 
Parfümerieeinzelhandel, Sanitär-/Heizungsinstallateure, Schlosser, Schlüsseldienst, 
Schuhmacher, Schuheinzelhandel und -service, Spengler, Spielwaren- und 
Sportartikeleinzelhandel, Tabaktrafiken, Tapezierer, Textilreininger und Wäscher (inkl. 
Übernahmestelle), Tischler, Uhrmacher, Zimmermeister, Zoofachhandel



08.11.2007

INFOTALK

www.siart.at 39 von 59

Förderungen
Nahversorgungsaktion der Stadt Wien

Voraussetzungen für förderungswürdige Projekte
� Verbesserung der Struktur und Konkurrenzfähigkeit
� Nachhaltige Sicherstellung de Nahversorgungsfunktion
� Besondere Belastung für das Unternehmen

Geförderte Vorhaben
� Ausbildung, Schulung und Beratung
� Bau- und Einrichtungsinvestionen
� Qualitätssicherung
� Ausweitung der Marktchancen im städtischen Bereich
� Aufwendungen für neue Dienstleistungen (gewerbliche Nebenrechte!)
� Neue Maschinen/Anlagen/Geräte
� Software (bis EUR 7.500)
� Gebrauchte Maschinen/Anlagen/Einrichtung (bis EUR 10.000)
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Förderungen
Nahversorgungsaktion der Stadt Wien

Geförderte Vorhaben – Kostenvoraussetzungen
�mindestens EUR 4.000 (exkl. USt)
� ≥ 4 % des Umsatzes

Ausmaß der Förderung (Zuschuss: max. EUR 10.000 in 3 Jahren)
� Basisförderung: 10 % der Bemessungsgrundlage

(= aufgewendete Mittel für geförderte Projekte, siehe Folie 40)

- min EUR 1.200 (Investition: EUR 4.000 – 5.999)
- min EUR 1.800 (Investition: EUR 6.000 – 7.499)
- min EUR 2.000 (Investition: EUR ab 7.500)

� Investitionen über EUR 20.000: Höhere Förderung
(+ 5-10 %) bei Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien
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Förderungen
Nahversorgungsaktion der Stadt Wien

Einreichung & Auszahlung

Einreichung VOR Beginn des zu fördernden Projektes,
dessen Finanzierung gesichert(!) sein muss!

� Nur Maßnahmen, Anschaffungen und Kosten nach dem Zeitpunkt der 
Einreichung werden berücksichtigt!

� Vorlage eines Grobkonzepts
(Ziele, Realisierungsdauer, Kosten, Finanzierung)

� Auszahlung: nach Fertigstellung des Projekts
(spätestens 1,5 Jahre nach Antragsstellung!)

� Weitere Informationen: Wiener Wirtschaftsförderungs fonds
www.wwff.gv.at, 01/4000/86781, 86758 und 86774
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Neuigkeiten und Wissenswertes
�Ausdehnung der „Abfertigung Neu“

�Berufskleidung von Ärzten

�Entlassungsgrund: Private Gespräche am Arbeitsplatz

� Freibetrag für investierte Gewinne (FBIG)

�Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden

� In- Sich- Geschäfte mit der eigenen GmbH

�Vorsteuerabzugsverbot beim Mieter bei Fehlen der
UID- Nummer des Vermieters

�Vorsorgevollmacht
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Ausdehnung der „Abfertigung Neu“

Allgemeine Informationen:

�Höhe des Beitrags:
1,53 %

�Bemessungsgrundlage:
im Normalfall monatliches Entgelt inkl. Sonderzahlungen laut 
Sozialversicherungsrecht (Geld- UND Sachbezüge!)

�Beitragszahlung
bis zum 15. des nächstfolgenden Monats

�Anspruch auf Abfertigung
bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen die 
Mitarbeitervorsorge-Kasse (nicht gegen der Arbeitgeber)
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Ausdehnung der „Abfertigung Neu“

�Freie Dienstnehmer
verpflichtende Teilnahme; Arbeitgeber übernimmt Einzahlung

�Selbständige
verpflichtende Teilnahme

�Freiberufler, Land-/Forstwirte
freiwillige Teilnahme
(Entscheidung: Mitte 2008)

Auszahlung (auch für Selbstständige und Freiberufler)

�Einmalzahlung (6%ige Versteuerung)
� laufende Rente (steuerfrei)
�Veranlagung in Pensionsinvestmentfondsanteilen (steuerfrei) 

selbstständige Einzahlung;
als Betriebsausgabe 
abzugsfähig
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Berufsbekleidung von Ärzten

Achtung!

Berufsbekleidung ist nur abzugsfähig , wenn sie im 

berufsspezifischen Fachhandel bezogen wird.

���� „bürgerliche“ weiße Kleidung ist nicht abzugsfähig
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Entlassungsgrund: Privatgespräche auf Firmenkosten

�Privatnutzung von Firmentelefonen/- handys
� rechtlich unklare Situation, allerdings:

„angemessener Umfang “ akzeptabel (Vereinbarung eines 
Arzt- /Behördentermins, Telefonat mit Ehepartner)

Entlassung abhängig von :
�Höhe der Kosten
�Schwere des Verstoßes

Ablauf
Festlegung der Nutzungsberechtigung im Dienstvertrag
� bei Verletzung: Mahnung(en) � Entlassung
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Freibetrag für investierte Gewinne (FBIG)

Voraussetzungen gemäß § 10 EStG

Steuerpflichtige/r
� Natürliche Person
� Gewinnermittlung durch

Einnahmen/Ausgaben-Rechnung

Begünstigte Wirtschaftsgüter
� ungebrauchte, körperliche & abnutzbare Wirtschaftsgüter
� bestimmte Wertpapiere

� Nutzungsdauer/Mindestbehaltefrist: ≥ 4 Jahre
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Freibetrag für investierte Gewinne (FBIG)

Regelung

 Maximale Begünstigung: Anschaffungswert

 Gesamtbegünstigung :

� Deckelung bei 10 % des Gewinnes
(Gewinn beträgt EUR 250.000,-- � EUR 25.000,--)

� Gesamtfreibetrag: max. EUR 100.000,--
(Gewinn beträgt EUR 1.500.000,-- � EUR 100.000,--)

 Nachversteuerung bei Ausscheidung des Anlagegutes vor 
Ablauf der vierjährigen Behaltefrist
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Wertpapieranschaffung

Möglichkeiten :

�Entnahme (Besteuerung!), danach „privater “ Anleihenkauf

� „Betrieblicher “ Anleihenkauf, finanziert durch einbehaltene 
Gewinne (Nutzung des FBIG)

Neuigkeiten und Wissenswertes
Freibetrag für investierte Gewinne (FBIG)
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„Privater“ Anleihenkauf

 Prim. Dr. Schlau möchte EUR 5.000 in Aktien investieren.

 Der hierfür erforderliche Gewinn beträgt aufgrund der 50%igen 
Steuerbelastung EUR 10.000

� Schlau „verliert“ daher EUR 5.000
(Zahlung an das Finanzamt)

Die Investition stellt sich folgendermaßen dar:

Ertrag der Anleihe = 5.000 x 5 % = 250

Wertpapieranschaffung

Neuigkeiten und Wissenswertes
Freibetrag für investierte Gewinne (FBIG)
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„Betrieblicher“ Anleihenkauf :
� Investiert im Unternehmen
� Nutzung des FBIG & Steuerreduktion

(aufgrund der geringeren Bemessungsgrundlage)

Resultat:
 Investierter Betrag: EUR 10.000,- - (doppelt so hoch!)
 Verringerung der Steuerbelastung: EUR 5.000,--

Ertrag der Anleihe = 10.000 x 5 % = 500

Eingesetztes 
Kapital = EUR 

5.000,--
daher 10%

Wertpapieranschaffung

Neuigkeiten und Wissenswertes
Freibetrag für investierte Gewinne (FBIG)
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden

� Grundlage: „Vertreterhaftung“
Geschäftsführer einer Kapital-/Personengesellschaft haften persönlich für 
deren Abgabenschulden in dem Ausmaß, in dem der
Abgabengläubiger bewusst schlechter gestellt wurde, sofern
- uneinbringlich

� Einbringungsmaßnahmen erfolglos (sein werden)
- schuldhafte Verletzung der abgabenrechtlichen Pflichten

� keine fristgerechte Abgabenentrichtung
� keine zeitgerechte Einreichung von Abgabenerklärungen
� keine Führung von Aufzeichnungen

� Haftungsausmaß
- Steuerschulden, deren Zahlungstermin in den Zeitraum der 

Geschäftsführertätigkeit fallen (+ ausständige Schulden)
- Haftung erlischt nicht durch Ende der Geschäftsführertätigkeit
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Haftung des Geschäftsführers für Steuerschulden

� Schutz des Geschäftsführers
- Nachweis, dass ihn keine Schuld an der Nichtentrichtung der Abgaben 

durch die Gesellschaft trifft
Wie?
� Nachweis, dass nicht genug finanzielle Mittel zur Abgabenentrichtung  

zur Verfügung standen
� keine Benachteiligung des Fiskus gegenüber anderen Schuldnern

� Vorsorge
Beweismaterial sammeln
(� Nachweis, obige Voraussetzungen erfüllt zu haben)

Achtung: Auch Vertreter von Vereinen,… sind betroff en!
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!
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Neuigkeiten und Wissenswertes
In-Sich-Geschäfte der eigenen GmbH

Beispiel: Auto- Verkauf des Gesellschafters an seine GmbH
� steuerlich und gesellschaftlich grundsätzlich zulässig

(„Selbstkontrahierung“)

Betriebsprüfung :
Geschäfte nicht anerkannt � Steuernachzahlung, da 
„verdeckte Gewinnausschüttung“ an die Gesellschafter

Kriterien für Bewilligung
� schriftlicher Vertrag
� eindeutiger, klarer und jeden Zweifel ausschließender Inhalt
� zwischen Fremden unter gleichen Bedingungen 

abgeschlossen („Fremdverhaltensgrundsatz“)
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Vorsteuerabzugsverbot beim Mieter

bei Fehlen der UID-Nummer des Vermieters

Mietvertragsurkunde (in Verbindung mit Zahlungsbele gen) 
ist als Rechnung gem. § 11 UStG anzusehen

Bestandteile einer Rechnung :
� Name und Anschrift des liefernden Unternehmers
� Name und Anschrift des Abnehmers
� Menge und handelsübliche Bezeichnung der Leistung
� Tag der Lieferung oder Leistungszeitraum
� Entgelt und anzuwendender Steuersatz
� Steuerbetrag
Weitere Angaben: Ausstellungsdatum, laufende Nummer,
UID- Nummer bei Vorsteuerabzug !
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Vorsteuerabzugsverbot beim Mieter

bei Fehlen der UID-Nummer des Vermieters

Erkenntnis des Unabhängigen Finanzsenats (UFS):

Mietvertragsurkunde (in Verbindung mit Zahlungsbelegen) ist 
als Rechnung gem. § 11 UStG anzusehen

Fehlt daher die UID- Nummer des Vermieters („leistend es 
Unternehmen“), so liegt keine Rechnung laut UStG vor

� kein Vorsteuerabzug !
(ebenso bei Fehlen anderer Rechnungsmerkmale)

Unser Tipp: Prüfen Sie sorgfältig, ob alle Bestandteile einer 
Rechnung vorhanden sind (� Siart + Team News Juni 2006 )
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Vorsorgevollmacht

� seit 1. Juli 2007 in Kraft
�Vorsorge für den Fall der eingeschränkten der Geschäfts- und 

Handlungsfähigkeit von Führungspersonen im Unternehmen

Ausstellung einer Vollmacht
� eigenhändig geschrieben und unterzeichnet
� nicht eigenhändig geschrieben, unterzeichnet und durch den 

Willen dreier anwesender Zeugen bekräftigt
�Errichtung durch Rechtsanwalt/Notar, falls 

„außergewöhnliche“ Geschäfte eingeschlossen werden
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Neuigkeiten und Wissenswertes
Vorsorgevollmacht

Inhalt
�Name
�Geburtsdatum
�Adresse
� übernommene Aufgabengebiete
� Individuelle Wünsche des Ausstellers

Achtung!
� Für den Zugriff auf Bankkonten ist eine Spezialvollmacht nötig
� muss ausdrücklich angeführt werden (Kontonummer, Bank)

� Vorsorgebevollmächtigte wird nicht vom Gericht überwacht

des Bevollmächtigten
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